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Kurztitel 
 
Einziehung der Schartaustraße 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, die Einziehung der Schartaustraße zu verfügen und öffentlich 
bekannt zu machen.   
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Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben Maßnahmenbeginn/ 

Jahr 
finanzielle 

Auswirkungen 

 x    JA   NEIN x 
 
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ samkeit 
Herstellungskosten) ab Jahr   Kreditbedarf) Fördermittel,  
   Beiträge)  
 keine       
     
     
Euro   Euro   Euro   Euro     

 
 

Haushalt Verpflichtungs- Finanzplan / Invest. 
 ermächtigung Programm 
    

veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    
Mehreinn.:    Mehreinn.     Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

davon Verwaltungs- davon Vermögens-           
haushalt im Jahr haushalt im Jahr           
     mit   Euro      mit   Euro           
    
Haushaltsstellen Haushaltsstellen   
      
    
 Prioritäten-Nr.:     

 
 
 
federführendes 
Amt 

Sachbearbeiter 
Fr. Dr. Kretschmann  Tel. 5433 

Unterschrift AL 
 Thorsten Gebhardt 

 
verantwortlicher 
Beigeordneter 

 
Unterschrift Werner Kaleschky 
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Begründung: 
Im Zuge der weiteren städtebaulichen Entwicklung im Bereich Alte Neustadt (Entwicklungs-
maßnahme Rothensee Zone IV) soll der LKW-Verkehr auf der Rögätzer Straße dezimiert werden. 
Die Magdeburger Mühlenwerke GmbH erklärten sich in Gesprächen mit dem Entwicklungsträger 
KGE GmbH bereit, die Zu- und Abfahrt auf ihr Gelände über die Peter-Paul-Straße zu realisieren. 
Dazu sind jedoch größere Aufstell- und Wendeflächen für die Fahrzeuge erforderlich, die durch den 
Wegfall der bisherigen Zufahrt über die Schartaustraße (unter Beachtung der Anforderungen nach 
der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr) bereitständen, die die Mühlenwerke erwerben 
möchten. 
Da es sich bei der Schartaustraße um eine öffentlich gewidmete Straße handelt, muss vor einer 
Übertragung die Straße eingezogen werden. 
 
Nach § 8 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt vom 06.07.1993 (StrG LSA) kann der 
Träger der Straßenbaulast die Einziehung  von Straßen verfügen, wenn sie ihre  Verkehrsbedeutung 
verloren hat oder überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen.  Die Absicht der 
Einziehung ist drei Monate vorher öffentlich bekannt zumachen, um die Gelegenheit zu 
Einwendungen zu geben.  
Nachfolgend genannte Straßenfläche ist einzuziehen. Die Grenzen und Längen sind aus dem dieser 
Vorlage beigefügten Lageplan zu ersehen. 
 
Für die Veröffentlichung ist folgender Text vorgesehen: 
 

Ankündigung der Einziehung der Schartaustraße 

 
Es ist beabsichtigt, die Schartaustraße einzuziehen, da diese Straße ihre öffentliche 
Verkehrsbedeutung verloren hat und kein allgemeines Bedürfnis für die Benutzung mehr vorliegt. 
Dieses Vorhaben wird gemäß § 8 Abs. 4 StrG LSA hiermit bekannt gemacht. 
Ein Lageplan zur Einziehung der vorgesehnen Straße liegt während der Dienststunden bei der 
Landeshauptstadt Magdeburg – Tiefbauamt – An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg, 4. Stock, zur 
Einsicht aus. 
 
Sowie :   
 
Einziehung der Schartaustraße 

 
Die Schartaustraße  wird eingezogen, da diese Straße ihre öffentliche Verkehrsbedeutung verloren 
hat und kein allgemeines Bedürfnis für die Benutzung mehr vorliegt. 
Dieses Vorhaben wird gemäß § 8 Abs. 1 StrG LSA hiermit bekannt gemacht. 
Ein Lageplan zur Einziehung der vorgesehenen Straße liegt während der Dienststunden bei der 
Landeshauptstadt Magdeburg – Tiefbauamt – An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg, 4. Stock, zur 
Einsicht aus. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Einziehung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landeshauptstadt Magdeburg 
– Der Oberbürgermeister – Alter Markt 6, 39104 Magdeburg, einzulegen. 
 
Anlagen:   Lageplan 
 


